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1. Prüfungsauftrag 

Mein nachstehend erstatteter Bericht über die freiwillige Prüfung des Jahresabschlusses und 
Lageberichts des Stadttheater Kempten zum 31. Dezember 2021 ist an das geprüfte Unter-
nehmen gerichtet. 

Die Geschäftsführung des  
Stadttheater Kempten 
Theaterstraße 4 
87435 Kempten - im Folgenden auch kurz Gesellschaft - 
 
hat mir am 21. Juni 2021 den Auftrag erteilt, den Jahresabschluss der Gesellschaft zum 
31. Dezember 2021 unter Einbeziehung der zugrundeliegenden Buchführung und den Lagebe-
richt für das Geschäftsjahr 2021 gemäß §§ 316 ff. HGB zu prüfen und schriftlich darüber Bericht 
zu erstatten. Weiter wurde ich beauftragt, die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung gemäß 
§ 53 Abs. 1 Nr. 1 HGrG zu prüfen, sowie Bericht zu erstatten über die wirtschaftlichen Verhält-
nisse der Gesellschaft gemäß § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG. 

Der Auftrag beruht auf dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20. Mai 2021, in 
der ich zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr gewählt wurde (§ 318 Abs. 1 HGB). Der Auf-
trag wurde von mir mit Auftragsbestätigungsschreiben vom 31. August 2021 unter Beifügung 
der Besonderen Auftragsbedingungen sowie Allgemeinen Auftragsbedingungen angenommen. 
Die Zweitschrift mit Einverständniserklärung des Auftraggebers erhielt ich am 08. September 
2021. 

Für diesen Auftrag gelten, auch im Verhältnis zu Dritten, meine als Anlage 8 beigefügten Be-
sonderen Auftragsbedingungen und Anlage 9 Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirt-
schaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017. Ich verweise ergän-
zend auf die dort in Ziffer 9 enthaltenen Haftungsregelungen und auf den Haftungsausschluss 
gegenüber Dritten sowie die weiteren Bestimmungen der beigefügten Anlage „Auftragsbedin-
gungen, Haftung und Verwendungsvorbehalt“. 

Im Prüfungsbericht fasst der Abschlussprüfer die Ergebnisse seiner Arbeit insbesondere für 
jene Organe des Unternehmens zusammen, denen die Überwachung obliegt. Der Prüfungsbe-
richt hat dabei die Aufgabe, durch die Dokumentation wesentlicher Prüfungsfeststellungen die 
Überwachung des Unternehmens durch das zuständige Organ zu unterstützen. Er richtet sich 
daher - unbeschadet eines etwaigen, durch spezialgesetzliche Vorschriften begründeten Rechts 
Dritter zum Empfang oder zur Einsichtnahme - ausschließlich an Organe des Unternehmens zur 
unternehmensinternen Verwendung. 

Meiner Tätigkeit liegt mein Auftragsbestätigungsschreiben zur Prüfung der vorliegenden Rech-
nungslegung einschließlich der Besonderen Auftragsbedingungen sowie "Allgemeinen Auf-
tragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" in der vom Insti-
tut der Wirtschaftsprüfer herausgegebenen Fassung vom 1. Januar 2017 zugrunde.  

Dieser Prüfungsbericht ist ausschließlich dazu bestimmt, Grundlage von Entscheidungen der 
Organe des Unternehmens zu sein, und ist nicht für andere als bestimmungsgemäße Zwecke 
zu verwenden, sodass ich Dritten gegenüber keine Verantwortung, Haftung oder anderweitige 
Pflichten übernehme, es sei denn, dass ich mit dem Dritten eine anders lautende schriftliche 
Vereinbarung geschlossen hätte oder ein solcher Haftungsausschluss unwirksam wäre. 
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Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass ich keine Aktualisierung des Prüfungsberichts und/oder 
Bestätigungsvermerks hinsichtlich nach der Erteilung des Bestätigungsvermerks eintretender 
Ereignisse oder Umstände vornehme, sofern hierzu keine gesetzliche Verpflichtung besteht. 

Wer auch immer Informationen dieses Prüfungsberichts zur Kenntnis nimmt, hat eigenverant-
wortlich zu entscheiden, ob und in welcher Form er diese Informationen für seine Zwecke nütz-
lich und tauglich erachtet und durch eigene Untersuchungshandlungen erweitert, verifiziert oder 
aktualisiert. 
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2. Grundsätzliche Feststellungen 

 Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter 

Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse halte 
ich die Darstellung und Beurteilung der Lage des Unternehmens und seiner voraussicht-
lichen Entwicklung durch die gesetzlichen Vertreter im Jahresabschluss und im Lagebe-
richt im Wesentlichen für zutreffend. 
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3. Prüfungsdurchführung 

3.1 Gegenstand der Prüfung 

Nach Artikel 94 Abs. 1 Nr. 2 BayGO sind der Jahresabschluss und der Lagebericht der 
Gesellschaft in entsprechender Anwendung der Vorschrift des Dritten Buches des Han-
delsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften aufzustellen und zu prüfen. 

Im Rahmen des mir erteilten Auftrags habe ich gemäß § 317 HGB die Buchführung, den 
Jahresabschluss zum 31.12. 2021 und den Lagebericht 2021 auf die Einhaltung der ein-
schlägigen gesetzlichen Vorschriften und der sie ergänzenden Bestimmungen des Ge-
sellschaftsvertrags geprüft.  

Die maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze für meine Prüfung des Jahresab-
schlusses waren die Rechnungslegungsvorschriften der §§ 242 bis 256a und der §§ 264 
bis 288 HGB. Ergänzende Bilanzierungsbestimmungen aus dem Gesellschaftsvertrag 
ergeben sich nicht. Prüfungskriterien für den Lagebericht waren die Vorschriften des 
§ 289 HGB. 

Der Prüfungsgegenstand ist gemäß §§ 28 Abs. 3, 53 HGrG um die Prüfung der Ord-
nungsmäßigkeit der Geschäftsführung erweitert worden. 

 

3.2 Art und Umfang der Prüfungsdurchführung 

Meine Prüfung habe ich in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Abschlussprüfung vorgenommen. 

Die Prüfung erstreckt sich nicht darauf, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens 
oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden 
kann. 

Grundlage meines risiko- und prozessorientierten Prüfungsvorgehens ist die Erarbeitung 
einer Prüfungsstrategie. Diese basiert auf der Beurteilung des wirtschaftlichen und recht-
lichen Umfelds des Unternehmens, seiner Ziele, Strategien und Geschäftsrisiken. Die 
Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und dessen Wirk-
samkeit ergänze ich durch Prozess- und Datenanalysen, die ich mit dem Ziel durchführe, 
die in den relevanten Elementen des Jahresabschlusses und Lageberichts enthaltenen 
Fehlerrisiken zu identifizieren sowie mein Prüfungsrisiko einschätzen zu können. 

Die Erkenntnisse aus meinen Datenanalysen, der Prüfung der Prozesse und des rech-
nungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems habe ich bei der Auswahl der analyti-
schen Prüfungshandlungen (Plausibilitätsbeurteilungen) und der Einzelfallprüfungen hin-
sichtlich der Bestandsnachweise, des Ansatzes, des Ausweises und der Bewertung im 
Jahresabschluss berücksichtigt. Im unternehmensindividuellen Prüfungsprogramm habe 
ich die Schwerpunkte meiner Prüfung, Art und Umfang der Prüfungshandlungen sowie 
den zeitlichen Prüfungsablauf und den Einsatz von Mitarbeitern festgelegt. Hierbei habe 
ich die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Risikoorientierung beachtet und daher 
mein Prüfungsurteil überwiegend auf der Basis von Stichproben getroffen. 
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Mein Prüfungsprogramm hat folgende Schwerpunkte umfasst: 

- Entwicklung des Anlagevermögens; 

- Bestand und Werthaltigkeit der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie 
gegen Gesellschafter; 

- Periodenabgrenzung der Umsatzerlöse; 

- Vollständigkeit und Angemessenheit der Rückstellungen; 

- Vollständigkeit der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen; 

- Prüfung der Angaben im Lagebericht, insbesondere prognostischer Angaben. 

 

3.3 Unabhängigkeit 

Bei meiner Abschlussprüfung habe ich die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängig-
keit beachtet. 
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4. Feststellungen zur Rechnungslegung 

4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 

Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ent-
spricht die Buchführung den gesetzlichen Vorschriften. Die aus weiteren geprüften Un-
terlagen entnommenen Informationen haben zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in 
Buchführung, und Jahresabschluss und Lagebericht geführt. 

Als zusammenfassendes Ergebnis meiner Prüfung, die sich auf 

- die Ordnungsmäßigkeit der Bestandteile des Abschlusses und deren Ableitung aus 
der Buchführung, 

- die Ordnungsmäßigkeit der im Anhang gemachten Angaben, 

- die Beachtung der Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften, 

- die Beachtung aller für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften 
einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und aller größenab-
hängigen, rechtsformgebundenen oder wirtschaftszweigspezifischen Regelungen 
und 

- die Beachtung von Regelungen des Gesellschaftsvertrags, soweit diese den Inhalt 
der Rechnungslegung betreffen, 

erstreckt hat, habe ich den in Abschnitt 6 wiedergegebenen Bestätigungsvermerk erteilt. 

Die gesetzlichen Vertreter haben die Berichterstattung über die Organbezüge im Anhang 
unter Bezugnahme auf § 286 Abs. 4 HGB nach meiner pflichtgemäßen Beurteilung der 
bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse berechtigterweise eingeschränkt. 

 

4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

4.2.1 Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen 

Zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie den für die Bewer-
tung von Vermögensgegenständen und Schulden maßgeblichen Faktoren einschließlich 
etwaiger Auswirkungen von Änderungen an diesen Methoden mache ich folgende An-
gaben: 

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erfolgen unter Annahme der Unterneh-
mensfortführung (§ 252 Abs. 2 Nr. 2 HGB) und sind an den handelsrechtlichen Bestim-
mungen ausgerichtet. Sie werden grundsätzlich unverändert zum Vorjahr angewendet. 

Die Bemessung der in die Rückstellungsbildung eingehenden künftigen Ausgaben zur 
Erfüllung der künftigen Verpflichtung soll mit vernünftiger kaufmännischer Vorsicht erfol-
gen. 
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Die Gesellschaft hat im Anhang die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsme-
thoden angegeben. Im Übrigen verweise ich hierzu auf die Ausführungen im Anhang 
(Anlage 4). 

 

4.2.2 Zusammenfassende Beurteilung 

Nach meiner pflichtgemäß durchgeführten Prüfung bin ich zu der in meinem Bestäti-
gungsvermerk getroffenen Beurteilung gelangt, dass der Jahresabschluss insgesamt un-
ter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ge-
sellschaft vermittelt. 
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5. Prüfungsfeststellungen gemäß § 53 HGrG 

Ich habe bei meiner Prüfung auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 
HGrG und den hierzu vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) erlassenen Prüfungsstandard 
(PS 720) beachtet. Dementsprechend habe ich auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsge-
mäß, d.h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen han-
delsrechtlichen Vorschriften, den Satzungsbestimmungen und der Geschäftsordnung für die 
Geschäftsführung geführt worden sind. 

Die im Gesetz und in den dazu vorliegenden Prüfungsgrundsätzen geforderten Angaben habe 
ich in Anlage 7 zusammengestellt. Meine Prüfung hat keine Besonderheiten ergeben, die nach 
meiner Auffassung Anlass zu Zweifeln an der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung geben 
könnten oder die zu wesentlichen Beanstandungen hinsichtlich der wirtschaftlichen Verhältnisse 
des Betriebes geführt hätten.  
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6. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks 

Nach dem abschließenden Ergebnis meiner Prüfung habe ich dem Jahresabschluss zum 
31. Dezember 2021 und dem Lagebericht des Geschäftsjahres 2021 des Stadttheater Kemp-
ten, Kempten unter dem Datum vom 10.10.2022 den folgenden uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird: 

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

An das Stadttheater Kempten  

Prüfungsurteile 

Ich habe den Jahresabschluss des Stadttheater Kempten – bestehend aus der Bilanz zum 
31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Ja-
nuar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus habe ich den Lagebericht 
des Stadttheater Kempten für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 
2021 geprüft. 

Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, 
für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft 
zum 31. Dezember 2021 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 
2021 bis zum 31. Dezember 2021 und 

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chan-
cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.  

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erkläre ich, dass meine Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Ich habe meine Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit 
§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Meine Verantwortung 
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprü-
fers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ meines Bestätigungsver-
merks weitergehend beschrieben. Ich bin von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstim-
mung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und habe meine 
sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.  

Ich bin der Auffassung, dass die von mir erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeig-
net sind, um als Grundlage für meine Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebe-
richt zu dienen. 
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht  

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen we-
sentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Überein-
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig be-
stimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von we-
sentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verant-
wortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten ent-
gegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, 
der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen we-
sentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maß-
nahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lagebe-
richts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu 
ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht er-
bringen zu können. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts 

Meine Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 
ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft ver-
mittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie 
einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der meine Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte 
Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus 
Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn ver-
nünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage 
dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 
Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung übe ich pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahre eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 
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- identifiziere und beurteile ich die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtig-
ter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, plane und führe Prü-
fungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlange Prüfungsnachweise, 
die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für meine Prüfungsurteile zu dienen. 
Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Ver-
stößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fäl-
schungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außer-
kraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

- gewinne ich ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 
internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrun-
gen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Um-
ständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit 
dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben. 

- beurteile ich die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 
dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

- ziehe ich Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertre-
tern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche 
Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeut-
same Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
aufwerfen können. Falls ich zu dem Schluss komme, dass eine wesentliche Unsicherheit 
besteht, bin ich verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im 
Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben 
unangemessen sind, mein jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Ich ziehe meine 
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum meines Bestätigungsvermerks 
erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch 
dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

- beurteile ich die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses 
einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Ge-
schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

- beurteile ich den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Geset-
zesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens. 

- führe ich Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zu-
kunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prü-
fungsnachweise vollziehe ich dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben 
von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und 
beurteile die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen An-
nahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu 
den zugrundeliegenden Annahmen gebe ich nicht ab. Es besteht ein erhebliches unver-
meidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Anga-
ben abweichen. 

Ich erörtere mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Um-
fang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich 
etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die ich während meiner Prüfung feststelle.“ 





 

 Anlage 1 

  

 Stadttheater Kempten, Kempten (Allgäu) 

 

 

Bilanz zum 31. Dezember 2021 

 

  Stand  Stand 

  31.12.2021  01.01.2021 

  €  € 

     

A. Eigenkapital    

     

 I. Stammkapital 250.000,00  250.000,00 

 II. Kapitalrücklage 3.544.251,96  3.434.800,00 

 III. Jahresverlust - 217.700,00  0,00 

     

  3.576.551,96  3.684.800,00 

     

     

     

     

B. Rückstellungen    

     

 Sonstige Rückstellungen 47.300,00  24.200,00 

     

     

     

     

C. Verbindlichkeiten    

     

 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

 - davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem 

  Jahr: € 32.073,36 (Vj. € 99.127,38) 

32.073,36  99.127,38 

 2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Kempten 97.094,65  0,00 

 3. Sonstige Verbindlichkeiten 

 - davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem 

  Jahr: € 65,18. (Vj. € 0,00) 

65,18  0,00 

     

  129.233,19  99.127,38 

     

     

     

     

D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00  352.400,00 

          

  3.753.085,15  4.160.527,38 

 

 

  Stand  Stand 

  31.12.2021  01.01.2021 

  €  € 

     

A. Anlagevermögen    

     

 I. Immaterielle Vermögensgegenstände    

  Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche 

 Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 

 

13.077,00 

  

1,00 

     

 II. Sachanlagen    

  1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 

  mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten 

 

3.019.775,59 

  

3.101.990,59 

  2. Maschinen und maschinelle Anlagen 307.781,00  432.771,00 

  3. Betriebs- und Geschäftsausstattung 146.102,00  138.561,00 

     

  3.473.658,59  3.673.322,59 

     

  3.486.735,59  3.673.323,59 

     

     

     

     

B. Umlaufvermögen    

     

 I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände    

  1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 45.074,39  8.416,21 

  2. Forderungen gegen die Stadt Kempten (Allgäu) 0,00  47.220,32 

  3. Sonstige Vermögensgegenstände 24.395,37  79.213,19 

     

  69.469,76  134.849,72 

     

 II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 196.879,80  352.354,07 

     

  266.349,56  487.203,79 

     

     

  3.753.085,15  4.160.527,38 

 

Passiva Aktiva 



 

 Anlage 2 

  

Stadttheater Kempten, Kempten (Allgäu) 

 

 

 

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 

 

1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021 

 

 

 

 

  €  € 

     

1. Umsatzerlöse   226.826,03 

2. Sonstige betriebliche Erträge   1.409.600,00 

     

 Gesamtleistung   1.636.426,03 

     

3. Materialaufwand    

  Aufwendungen für bezogene Leistungen   - 5.070,00 

     

4. Personalaufwand    

 a) Löhne und Gehälter 295.694,69   

 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für 

 Altersversorgung und Unterstützung 

 

78.602,94 

  

- 374.297,63 

  - davon für Altersversorgung € 20.849,25    

     

5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- 

gegenstände des Anlagevermögens und 

Sachanlagen 

   

 

- 294.793,46 

     

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen   - 1.179.965,21 

     

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   0,27 

     

8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   0,00 

     

9. Ergebnis nach Steuern = 

Jahresverlust 

   

- 217.700,00 
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Stadttheater Kempten, Kempten (Allgäu) 

 

 

Anhang für das Geschäftsjahr 2021 

 

 

 

 

A. Vorbemerkungen 

 

 Der Eigenbetrieb Stadttheater Kempten hat seinen Sitz in Kempten (Allgäu). Er ist im 

Handelsregister des Amtsgericht Kempten (Allgäu) unter HRA 10943 eingetragen. 

 

 Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 wird nach den Vorschriften des HGB (für große 

Kapitalgesellschaften), ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den Regelun-

gen der Satzung aufgestellt. 

 

 Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, und Anlagenspiegel wurden nach den Formblät-

tern der Verwaltungsvorschrift zur Eigenbetriebsverordnung erstellt. 

 

 

 

 

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

 

 Die Bilanzierung und Bewertung der einzelnen Bilanzpositionen richtet sich nach den 

Vorschriften des HGB, soweit sich aus der Eigenbetriebsverordnung nichts anderes 

ergibt. 

 

 Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten, 

vermindert um planmäßige Abschreibungen, ggf. mit dem niedrigeren beizulegenden 

Wert angesetzt. 

 

 Sachanlagen sind mit den aktivierungspflichtigen Anschaffungskosten abzüglich plan-

mäßiger sowie gegebenenfalls außerplanmäßigen Abschreibungen bewertet. Die Ab-

schreibungen erfolgen linear und pro rata temporis. Für im Kalenderjahr 2021 zuge-

gangene geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen € 250,00 

und € 1.000,00 wurde ein Sammelposten gebildet, der über 5 Jahre abgeschrieben 

wird. 

 

 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit ihrem Nennwert ange-

setzt. Erkennbare Ausfallrisiken sind durch individuelle Bewertungsabschläge berück-

sichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko wird durch eine angemessene Pauschalwertbe-

richtigung abgedeckt. 

 

 Das Guthaben bei Kreditinstituten wird mit dem Nennwert angesetzt. 
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 Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten enthalten nominal bewertete Ausgaben 

bzw. Einnahmen vor dem Bilanzstichtag für einen bestimmten Zeitraum danach. 

 

 Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewis-

sen Verpflichtungen im angemessenen Umfang. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe 

des Erfüllungsbetrages, der nach kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um 

zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken. Zukünftige Preis- und Kostensteige-

rungen werden berücksichtigt, sofern ausreichende objektive Hinweise für deren Ein-

tritt vorliegen. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden 

mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der ver-

gangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst. 

 

 Das Stammkapital ist mit dem satzungsmäßig festgelegten Betrag angesetzt. 

 

 Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen passiviert. 

 

 

 

 

C. Angaben zur Bilanz sowie zur Gewinn- und Verlustrechnung 

 

 

1. Bilanz 

 

 Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel (Anlagennachweis) dar-

gestellt. 

 

 Die Umsatzsteuererstattungen sind unter der Position "Sonstige Vermögensgegen-

stände" ausgewiesen. Steuersubjekt ist jedoch die Stadt Kempten. Es besteht daher 

eine Mitzugehörigkeit zur Position "Forderungen gegen die Stadt Kempten (Allgäu)". 

 

 Alle Verbindlichkeiten haben wir im Vorjahr eine Laufzeit von bis zu einem Jahr. 

 

 Die Sonstigen Rückstellungen werden im Wesentlichen gebildet für ungewisse Verbind-

lichkeiten und für Personalkosten. 

 

 

 

 

2. Gewinn- und Verlustrechnung 
 
 

 Umsatzerlöse 

 

    2021 

    T€ 

     

 Mieten und Nebenkosten aus Veranstaltungen   188 

 Sonstiges   39 

     

     227 
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D. Sonstige Angaben 
 
 

1. Durchschnittliche Beschäftigtenzahl 

 

 Die Zahl der durchschnittlich Beschäftigten setzt sich wie folgt zusammen: 

 

    T€ 

     

 Werkleiter   1 

 Angestellte   8 

     

       9 

 

 

 

 

3. Angaben nach § 285 Nr. 17 HGB 

 

 Die angabepflichtigen Beträge nach § 285 Nr. 17 HGB belaufen sich auf T€ 6) (Lit.a 

"Abschlussprüfungsleistungen"). 

 

 

 

 

4. Organe des Stadttheater Kempten 

 

 

 a) Stadtrat 

 

 

 b) Werkausschuss 

 

  Oberbürgermeister Thomas Kiechle, Vorsitzender 

  Stadträtin Gertrud Epple, Lehrerin 

  Stadtrat  Lajos Fischer, Geschäftsführer 

  Stadträtin Annette Hauser-Felberbaum, Kulturmanagerin 

  Stadtrat Michael Hofer, Lehrer 

  Stadtrat Andreas Kibler, Geschäftsführer 

  Stadträtin Sibylle Knott, Rechtsanwältin 

  Stadtrat Stephan Prause, Dipl.-Betriebswirt 

  Stadträtin Silvia Schäfer, Verwaltungsangestellte 

  Stadträtin Katharina Schrader, wissenschaftliche Mitarbeiterin 

  Stadtrat Hubert Wipper, Bäckermeister 

 

  Die Gesamtbezüge der Werkausschussmitglieder betragen für das Geschäftsjahr 

T€ 0,00  
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Anlagennachweis vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 

  

Stadttheater Kempten 

Kempten (Allgäu) 

               Posten des Anlagevermögens 

 
Anschaffungs- und Herstellungskosten 

 
Abschreibungen 

 
  Kenn 

 
zahlen 

 
 

               
Bilanzposten 

 
Anfangs- 

 
Zugang 

 
Umbuchun- 

 
Endstand 

 
Anfangs- 

 
Abschrei- 

 
Angesammel- 

 
Endstand 

 
Rest- 

 
Rest- 

 
Durch- 

 
Durch- 

 
 

  bestand 

 
Abgang 

 
gen 

 
 bestand 

 
bungen im 

 
te Abschrei- 

 
 werte am 

 
werte am 

 
schnitt- 

 
schnitt- 

 
 

       Wirtschafts- 

 
bungen auf 

 
 Ende des 

 
Ende des 

 
licher 

 
licher 

 
 

       jahr 

 
die in Spalte 

 
 Wirtschafts- 

 
vorangeg. 

 
Abschrei- 

 
Rest- 

 
 

        4 ausgewiese- 

 
 jahres 

 
Wirtschafts- 

 
bungssatz 

 
buch- 

 
 

        nen Abgänge 

 
  jahres 

 
 wert 

 
 

Bezeichnung AHK-Abzug 

 
EUR 

 
EUR 

 
EUR 

 
EUR 

 
EUR 

 
EUR 

 
EUR 

 
EUR 

 
EUR 

 
EUR 

 
v. H. 

 
v. H. 

 
 

               
1 

 
2 

 
3, 4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
 

               
I. 

 
Immaterielle Vermögens- 
gegenstände 

 

             

1. 

 
 
Entgeltlich erworbene 
Konzessionen, gewerbliche 
Schutzrechte und ähnliche Rechte 
und Werte 
 

             

  411,00  

 
14.265,00  

 
 14.676,00  

 
410,00  

 
1.189,00  

 
 1.599,00  

 
13.077,00  

 
1,00  

 
8,10  

 
89,10  

 
 

Summe 

 
Immaterielle Vermögens- 
gegenstände 

 

             

  411,00  

 
14.265,00  

 
 14.676,00  

 
410,00  

 
1.189,00  

 
 1.599,00  

 
13.077,00  

 
1,00  

 
8,10  

 
89,10  

 
 

II. 

 
Sachanlagen 

 
             

1. 

 
Grundstücke und grundstücks- 
gleiche Rechte mit Geschäfts-, 
Betriebs- und anderen Bauten 

 
 

 

9.987.240,66  

 
40.560,59  

 
 10.023.221,25  

 
6.885.250,07  

 
120.177,59  

 
1.982,00  

 
7.003.445,66  

 
3.019.775,59  

 
3.101.990,59  

 
1,20  

 
30,13  

 
 

   4.580,00- 

 
           

 Zuschuss 

 
798.293,69  

 
1.053,13- 

 
 797.240,56  

 
798.293,69  

 
  797.240,56  

 
     

2. 

 
sonstige Maschinen und 
maschinelle Anlagen 

 

             

  2.421.845,80  

 
8.582,04  

 
 2.423.841,48  

 
1.989.074,80  

 
133.474,04  

 
6.488,36  

 
2.116.060,48  

 
307.781,00  

 
432.771,00  

 
5,51  

 
12,70  

 
 

   6.586,36- 

 
           

3. 

 
Betriebs- und 
Geschäftsausstattung 

 

             

  542.969,88  

 
47.878,33  

 
 585.213,41  

 
404.408,88  

 
39.952,83  

 
5.250,30  

 
439.111,41  

 
146.102,00  

 
138.561,00  

 
6,83  

 
24,97  

 
 

   5.634,80- 

 
           

Summe 

 
Sachanlagen 

 
12.952.056,34  

 
97.020,96  

 
 13.032.276,14  

 
9.278.733,75  

 
293.604,46  

 
13.720,66  

 
9.558.617,55  

 
3.473.658,59  

 
3.673.322,59  

 
2,25  

 
26,65  

 
 

   16.801,16- 

 
           

 Zuschuss 

 
798.293,69  

 
1.053,13- 

 
 797.240,56  

 
798.293,69  

 
  797.240,56  

 
     

               
Insgesamt 

 
 12.952.467,34  

 
111.285,96  

 
 13.046.952,14  

 
9.279.143,75  

 
294.793,46  

 
13.720,66  

 
9.560.216,55  

 
3.486.735,59  

 
3.673.323,59  

 
2,26  

 
26,72  

 
 

   16.801,16- 

 
           

 Zuschuss 

 
798.293,69  

 
1.053,13- 

 
 797.240,56  

 
798.293,69  

 
  797.240,56  
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Lagebericht 2021 
 
 
 

 

A. Grundlagen des Eigenbetriebs 
 
 

1. Geschäftsmodell 
 

 

Zum 1.1.2021 gründete die Stadt Kempten einen neuen Eigenbetrieb, den Eigenbetrieb Stadttheater 
Kempten. Gegenstand des Unternehmens ist es, die Schauspiel, Tanz-, Konzert-, Musiktheater- und 
Kindertheater-Projekte der Theater Kempten gGmbH technisch umzusetzen und so die Einwohner der 
Stadt Kempten und der angrenzenden Landkreise mit Theaterkultur zu versorgen. Die Theater Kemp-
ten gGmbH ist der Hauptmieter des Eigenbetriebs Stadttheater Kempten. Gemeinsames Ziel beider 
Unternehmen ist es, ein öffentlicher Ort ästhetischen und politischen Nachdenkens über die Stadt- 
und Zivilgesellschaft zu sein. In einem geringeren Umfang ist es Gegenstand des Unternehmens ver-
schiedenen Vereinen der Stadt, aber auch diversen Amateurspielgruppen Auftrittsmöglichkeiten zu 
bieten. Hierfür wird das Stadttheater tageweise vermietet. Diese Art der Vermietungen werden im 
folgenden Fremdeinmietungen genannt. 

Der Eigenbetrieb ist ein rechtlich nichtselbständiger Teil der juristischen Person des öffentlichen Rechts 
der Stadt Kempten (Allgäu). Es gelten deshalb die Gesetze, Rechtsverordnungen, Verwaltungsvor-
schriften und tarifvertraglichen Regelungen ebenso wie für die Stadt Kempten. Der Eigenbetrieb ver-
fügt über keine eigene Selbstverwaltungsinfrastruktur und bleibt daher in entsprechendem Umfang 
organisatorisch Bestandteil der Stadtverwaltung. Die Beschlüsse des Stadtrates und des Kulturaus-
schusses sind für die Geschäftsvorgänge des Betriebes bindend.  

 
 
2. Forschung und Entwicklung  
 
 

Forschung und Entwicklung sind im Eigenbetrieb ohne Bedeutung.  
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B. Wirtschaftsbericht 
 
 
1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen 
 

Die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland war auch im Jahr 2021 geprägt von der Corona-Pande-
mie. Trotz der andauernden Pandemiesituation und zunehmender Liefer- und Materialengpässe, 
konnte sich die deutsche Wirtschaft aber nach dem Einbruch im Jahr 2020 erholen. Im Vergleich zum 
Jahr 2019, also dem Jahr vor der Krise, war das BIP jedoch noch niedriger. 

Zur Verdeutlichung der Auswirkungen der Corona Pandemie auf die Theater- und Veranstaltungsbran-
che, folgt eine Chronologie der Bayrischen Corona Regeln im Jahr 2021:  

Von Januar 2021 bis 31. Mai 2021 galt ein Lockdown. Der Spielbetrieb war komplett eingestellt, der 
Probenbetrieb lief weiter. Das technische Personal des Eigenbetriebes betreute die Proben der Theater 
Kempten gGmbH und nutze die Zeit für allfällige Reparaturen, Instandsetzungen etc. 

Ab dem 1. Juni 2021 galt der Mindestabstand von 1,5 Metern. Das bedeutete für das Theater eine 
Besucher-Obergrenze von ca. 450 Personen auf der Burghalde (für die Vorstellungen des Märchen-
sommer „Aladin und die Wunderlampe – neu erträumt“) und ca. 150 Personen im Großen Haus des 
Stadttheaters. Outdoor war der Besuch ohne Maske am Platz möglich. Nur beim Einlass sollte Maske 
getragen werden. Indoor war Maskenpflicht im kompletten Stadttheater. 

Ab September 2021 sind die Abstandsregeln in Bayern zunächst aufgehoben worden. Maskenpflicht 
bestand weiterhin. Diese Regelung betraf die Vorstellungen „Mummenschanz“ und „Peter und der 
Wolf“. 

Ab 9. November kam die 2G-Regel dazu. Nun durften nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt zum 
Theater bekommen. Das betraf „Die Wanze“ und „Ragna Schirmer (MK1)“.  

„Kind.Erbe.Reich“, „Chopin und seine Frauen“ und eine weitere „Die Wanze“Vorstellung liefen dann 
ab 24. November mit 2G+ - Geimpfte und Genesene mussten zusätzlich einen negativen Test vorwei-
sen. Obendrein wurde eine Kapazitätsreduzierung auf maximal 25% Auslastung auferlegt. 

Durch die starke Verschärfung der Regeln (Auslastung bei 25%, 2G+, Abstand 1,5 Meter) mussten ab 
Dezember Vorstellungen wie „Die heilige Nacht“, das „Mandelring Quartett“, „Nicht Maria Stuart“, 
„Love Letters“, „Pianotainment“ und „Der Räuber Hotzenplotz“ großräumig verlegt werden. Vor allem, 
weil die Familienweihnachtsproduktion „Ox und Esel“ wegen der von den Behörden vorgeschriebenen 
Auslastung von 25 Prozent 14 mal gespielt werden musste, um allen Kartenwünschen entsprechen zu 
können.  

Einzig „Ox und Esel“ sowie „Cordoba“ als Silvesterangebot konnten im Dezember gespielt werden.  

2. Geschäftsverlauf 
 

Während der behördlich verordneten Schließzeit bis Juni 2021 probte die Theater Kempten gGmbH 
folgende Produktionen aufführungsreif und wurde dabei vom Eigenbetrieb Stadttheater Kempten 
technisch unterstützt: 

Das Schauspiel „Love Letters“  

Das Familienstück „Die Wanze“  

Die Uraufführung „Die Jüdin und der Kardinal“  
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Der Eigenbetrieb Stadttheater kam so – trotz der behördlich angeordneten Schließzeiten auf 111 Pro-
ben- und Veranstaltungstage. Allerdings entfielen beinahe alle Fremdeinmietungen, da es für die Mie-
ter finanziell nicht interessant war, vor einer stark begrenzten Publikumsmenge zu spielen. Ausnahmen 
waren: Im Mai 2021 der Jazzfrühling – er wurde als digitales Format im Stadttheater umgesetzt wer-
den. Im Juli 2021 fand fantasT:K wieder statt – aber als Workshopformat. Classix 2021 und Tanzherbst 
2021 fanden dann wieder live mit den entsprechenden Coronaauflagen statt. 

Im gleichen Zeitraum, also von Januar bis Juni 21 wurden folgende Unterhaltsmaßnahmen und An-
schaffungen im Eigenbetrieb vorgenommen. 

An Unterhaltsmaßnahmen wurden umgesetzt: 

-die Kellerabdichtung im historischen Teil des Foyers gegen hereindrückendes Grundwasser.  

-die Schliessanlage wurde teilweise digitalisiert, so dass bestimmte Türen nur noch mit Chip und einem 
personalisierten Zugangscode zu öffnen sind (da wir mehrfach Diebstahl im Haus hatten und so besser 
überwachen können, wer wann Zugang hat).  

Angeschafft wurden: 

-die Verwaltungssoftware „Cocos“ zur Verbesserung von Planung, Rechnungsstellung und interner 
Kommunikation. 

-ein Rauchschutzvorhang (er musste ausgewechselt werden wegen fehlerhafter Bedienung der Ser-
vice-Firma bei der Wartung) 

-mehrere Klimageräte für die Technikräume (die vorhandenen Klimageräte waren altersbedingt ver-
schlissen und konnten nicht mehr repariert werden) 

 
 
3. Darstellung der Lage 

 

Wegen der Neugründung des Eigenbetriebs zum 01.01.2021 wird auf einen Vorjahresvergleich der 
Kennzahlen zur Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage verzichtet.  

 
 

3.1 Ertragslage  
 

Von den Erträgen entfallen T€ 195 auf Einnahmen aus Mieten und Pachten samt Nebenkosten, sowie 
T€ 1.410 auf den Ertragszuschuss der Stadt Kempten. Die Personalkosten mit T€ 374 und vor allem der 
Betriebskostenzuschuss an die Theater Kempten gGmbH mit T€ 811 stellen die größten Ausgabenpo-
sitionen dar. Der erwirtschaftete Cashflow ist mit T€ 77 deutlich positiv. Nach Berücksichtigung der 
Abschreibungen auf das Anlagevermögen, ist jedoch ein Jahresfehlbetrag von T€ 218 zu verzeichnen.  

Im Wirtschaftsplan für 2021 sind wir, unter Berücksichtigung des Ertragszuschusses, von einem Jahres-
verlust von T€ 279 ausgegangen. 

 
3.2 Finanzlage 
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Der Eigenbetrieb ist im Wesentlichen durch Eigenmittel finanziert. Kurzfristige Fremdmittel (inkl. Rück-
stellungen) betragen ca. 5% der Bilanzsumme. Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten lagen am Bi-
lanzstichtag nicht vor. Die Liquidität des Eigenbetriebes wird durch Ertrags- und Investitionszuschüsse 
der Stadt Kempten sichergestellt. Kreditlinien wurden nicht in Anspruch genommen.      

Die Zahlungsfähigkeit des Eigenbetriebs war und ist stets gewährleistet. 

 
 

3.3 Vermögenslage 
 

Das Anlagevermögen macht mit T€ 3.487 rund 93% der Bilanzsumme aus und ist vollständig durch 
Eigenkapital gedeckt. Die Eigenkapitalquote liegt bei 95%. 

Rückstellungen sind zum Bilanzstichtag in Höhe von T€ 47 ausgewiesen. Die Verbindlichkeiten setzten 
sich im Wesentlichen aus Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Kempten mit T€ 97 und Verbindlich-
keiten aus Lieferung und Leistung in Höhe von T€ 32 zusammen.  

 

C. Prognose-, Chancen- und Risikobericht 
 
 

1. Prognosebericht 
 

Aufgrund der nach wie vor angespannten epidemischen Lage und der aktuell krisenreichen weltpoliti-
schen Situation, ist es schwer, eine verlässliche Prognose für die nahe Zukunft zu erstellen. Es ist unklar, 
wie sich die Corona Pandemie auf die Veranstaltungsbranche auswirkt, ob mit weiteren Einschränkun-
gen bezüglich Öffnungen der Veranstaltungshäuser oder Einlassbeschränkungen zu rechnen sein wird. 
Ebenso ist es zum jetzigen Zeitpunkt schwer einzuschätzen, wie stark sich die hohe Inflation auf das 
Besucherverhalten auswirkt.  

 
2. Risikobericht 
 

Risiken bestehen im Bestandsschutz des Theatergebäudes. Teilweise sind die Risiken durch Versiche-
rungen entsprechend abgedeckt. Es bestehet jedoch das Risiko des Veranstaltungsausfalls wegen der 
Durchführung von Brandschutzmaßnahmen. Derzeit erfasst ein Gutachter die Brandschutzsituation im 
Gebäude. Ein weiteres Risiko des Veranstaltungsausfalls, stellt die Erkrankung mehrerer Mitarbeiter 
z.B. an Corona, dar. Dies kann auch durch Hygienemaßnahmen nicht ausgeschlossen werden, da Kon-
takte teilweise nicht verhindert werden können.  

Die steigenden Energiekosten sowie Preissteigerungen, insbesondere für Bauunterhalt, Brandschutz 
und erhöhte Sicherheitsanforderungen, können nicht vollständig an die Kunden weitergereicht wer-
den und belasten die Ertragslage des Unternehmens.  

Ein weiterer Faktor der sich negativ auf das Ergebnis auswirkt, ist die hohe Inflation. Kultur- und Frei-
zeitveranstaltungen werden tendenziell weniger besucht, wenn die Kaufkraft der Menschen geringer 
wird.  

Bestandsgefährdende Risiken bestehen aus heutiger Sicht nicht.  
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Dem vollständigen Jahresabschluss 2021 der Gesellschaft habe ich folgenden Bestäti-
gungsvermerk erteilt: 

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

An das Stadttheater Kempten 

Prüfungsurteile 

Ich habe den Jahresabschluss des Stadttheater Kempten - bestehend aus der Bilanz zum 
31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 
01. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstel-
lung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus habe ich den 
Lagebericht des Stadttheater Kempten für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2021 bis zum 
31. Dezember 2021 geprüft. 

Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deut-
schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermit-
telt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der 
Gesellschaft zum 31. Dezember 2021 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr 
vom 01. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 und 

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.  

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erkläre ich, dass meine Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Ich habe meine Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Meine Verantwor-
tung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ meines Bestä-
tigungsvermerks weitergehend beschrieben. Ich bin von dem Unternehmen unabhängig in 
Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften 
und habe meine sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anfor-
derungen erfüllt.  

Ich bin der Auffassung, dass die von mir erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und ge-
eignet sind, um als Grundlage für meine Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum La-
gebericht zu dienen. 
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebe-
richt  

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in 
Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als not-
wendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der 
frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort-
lich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. 
Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie da-
für verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Ge-
gebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lagebe-
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen ge-
setzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrun-
gen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung 
eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen 
Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen 
im Lagebericht erbringen zu können. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts 

Meine Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss 
als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstel-
lungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit 
den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzli-
chen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-
treffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der meine Prüfungsurteile 
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass ei-
ne in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü-
fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-
führte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 
können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angese-
hen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die 
auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen 
Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung übe ich pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahre eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 
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- identifiziere und beurteile ich die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeab-
sichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, plane und 
führe Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlange Prü-
fungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für meine Prü-
fungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufge-
deckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügeri-
sches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende 
Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

- gewinne ich ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevan-
ten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vor-
kehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gege-
benen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 
Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben. 

- beurteile ich die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre-
tern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

- ziehe ich Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Ver-
tretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine we-
sentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten be-
steht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls ich zu dem Schluss komme, dass eine 
wesentliche Unsicherheit besteht, bin ich verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die 
dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu ma-
chen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, mein jeweiliges Prüfungsurteil zu 
modifizieren. Ich ziehe meine Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Da-
tum meines Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignis-
se oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unter-
nehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

- beurteile ich die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses 
einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Ge-
schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesell-
schaft vermittelt. 

- beurteile ich den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Geset-
zesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens. 

- führe ich Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zu-
kunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 
Prüfungsnachweise vollziehe ich dabei insbesondere die den zukunftsorientierten An-
gaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen 
nach und beurteile die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus 
diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten An-
gaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen gebe ich nicht ab. Es besteht ein 
erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zu-
kunftsorientierten Angaben abweichen. 
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Feststellungen im Rahmen der Prüfung 
nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz 

für das Geschäftsjahr 2021 

  (Feststellungen) 

A. 0BOrdnungsmäßigkeit der Geschäfts-
führungsorganisation 

  

1. 3BTätigkeit von Überwachungsorga-
nen und Geschäftsleitung sowie in-
dividualisierte Offenlegung der Or-
ganbezüge 

  

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die 
Organe und einen Geschäftsvertei-
lungsplan für die Geschäftsleitung so-
wie ggf. für die Konzernleitung? Gibt 
es darüber hinaus schriftliche Weisun-
gen des Überwachungsorgans zur Or-
ganisation für die Geschäfts- sowie 
ggf. für die Konzernleitung (Ge-
schäftsanweisung)? Entsprechen die-
se Regelungen den Bedürfnissen des 
Unternehmens bzw. des Konzerns? 

 Für die Überwachungsorgane gilt die 
Geschäftsordnung des Stadtrats (Ge-
schO).  

Es besteht eine Dienstanweisung für 
die Geschäftsführung des Eigenbetrie-
bes; diese regelt Zuständigkeiten, Ge-
schäftsverteilung, Unterschriftsbefugnis 
und Vertretung. 

Aufsichtsorgan sind der Oberbürger-
meister, der Kulturausschuss und der 
Stadtrat. Es bestehen keine schriftli-
chen Weisungen der Aufsichtsorgane 
zur Organisation der Geschäfte. 

Die Regelungen entsprechen vollum-
fänglich der Gesellschaftssatzung und 
den Bedürfnissen des Unternehmens. 

b) Wie viele Sitzungen der Organe und 
ihrer Ausschüsse haben stattgefunden 
und wurden Niederschriften hierüber 
erstellt? 

    
Der Kulturausschuss traf sich im Jahr 
2021 zu fünf Sitzungen: 
04.03.2021 (diese Sitzung wurde abge-
sagt) 
12.05.2021 
04.08.2021 
04.10.2021 
23.11.2021 
Zu allen Sitzungen wurden Nieder-
schriften erstellt. 
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  (Feststellungen) 

c) In welchen Aufsichtsräten und ande-
ren Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 
Satz 3 AktG sind die einzelnen Mit-
glieder der Geschäftsleitung tätig?  

 Keinen 

d) Wird die Vergütung der Organmitglie-
der (Geschäftsleitung, Überwa-
chungsorgan) individualisiert im An-
hang des Jahresabschlusses / Kon-
zernabschlusses aufgeteilt nach Fi-
xum, erfolgsbezogenen Komponenten 
und Komponenten mit langfristiger An-
reizwirkung ausgewiesen? Falls nein, 
wie wird das begründet? 

 Die Entschädigungen der Mitglieder 
des Kulturausschusses (§ 6 Abs. 6 
EBS) betrugen im Geschäftsjahr 2021 
€ 0,00. Diese Angabe erfolgt im An-
hang. 

Für die Vergütungen der übrigen Orga-
ne erfolgt keine Anhangsangabe, da die 
Angabe nach § 286 Abs. 4 HGB unter-
bleiben kann. 

2. 4BAufbau- und ablauforganisatori-
sche Grundlagen 

  

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des 
Unternehmens entsprechenden Orga-
nisationsplan, aus dem Organisations-
aufbau, Arbeitsbereiche und Zustän-
digkeiten / Weisungsbefugnisse er-
sichtlich sind, wird danach verfahren 
und erfolgt dessen regelmäßige Über-
prüfung? 

 Der Organisationsaufbau mit Arbeitsbe-
reichen ist in einem Organigramm fest-
gelegt. Detaillierte Arbeitsinhalte sind in 
den Stellenbeschreibungen enthalten. 
Zuständigkeiten und Weisungsbefug-
nisse sind in der Betriebssatzung und 
Dienstanweisungen geregelt. 

Durch die Geschäftsführung erfolgt die 
laufende Überwachung der Prozesse. 

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, 
dass nicht nach dem Organisations-
plan verfahren wird?  

 Nein 

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrun-
gen zur Korruptionsprävention ergrif-
fen und dokumentiert? 

 Es gilt grundsätzlich die Allgemeine 
Dienstanordnung (ADA) Pkt. 9.54 der 
Stadt Kempten (Allgäu), die unmittelbar 
auch für den Eigenbetrieb anwendbar 
ist. 
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  (Feststellungen) 

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Ar-
beitsanweisungen für wesentliche Ent-
scheidungsprozesse (insbesondere 
Auftragsvergabe und Auftragsabwick-
lung, Personalwesen, Kreditaufnahme 
und -gewährung)? Haben sich An-
haltspunkte ergeben, dass diese nicht 
eingehalten werden? 

 Es gelten die zentralen Regelungen 
durch die Dienstanweisung zur VOB 
und die Vergabeordnung. Im Übrigen 
sind wesentliche Entscheidungsbefug-
nisse in der Betriebssatzung geregelt. 

e) Besteht eine ordnungsmäßige Doku-
mentation von Verträgen (z. B. Grund-
stücksverwaltung, EDV)? 

 Alle Verträge sind ordnungsgemäß im 
jeweiligen Sachbereich abgelegt. Die 
Datenhaltung zur Grundstückverwal-
tung obliegt zentral dem Amt für Wirt-
schaftsförderung – Sachbereich Lie-
genschaften. EDV-Verträge sind beim 
Amt für Informations- und Kommunika-
tionsservice, Arbeitsverträge im Perso-
nalamt ordnungsgemäß archiviert. 

  (Feststellungen) 

3. 5BPlanungswesen, Rechnungswesen, 
Informationssystem und Controlling 

  

a) Entspricht das Planungswesen - auch 
im Hinblick auf Planungshorizont und 
Fortschreibung der Daten sowie auf 
sachliche und zeitliche Zusammen-
hänge von Projekten - den Bedürfnis-
sen des Unternehmens? 

 Das Planungswesen entspricht den ge-
setzlichen Bestimmungen. Es erfolgt 
über den Wirtschaftsplan, der das fol-
gende Wirtschaftsjahr sowie vier weite-
re Wirtschaftsjahre beinhaltet. Geplante 
Maßnahmen und Änderungen werden 
im Wirtschaftsplan ausreichend doku-
mentiert. 

b) Werden Planabweichungen systema-
tisch untersucht? 

 Mit § 12 Betriebssatzung ist eine Ana-
lyse von Planabweichungen durch die 
Geschäftsführung geregelt. Wesentli-
che Abweichungen vom Plan werden 
von der Geschäftsleitung laufend ana-
lysiert. Der Oberbürgermeister wird 
unmittelbar informiert. Dem Kulturaus-
schuss wird bei wesentlichen Planab-
weichungen Bericht erstattet.  
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  (Feststellungen) 

c) Entspricht das Rechnungswesen ein-
schließlich der Kostenrechnung der 
Größe und den besonderen Anforde-
rungen des Unternehmens? 

 Das Rechnungswesen entspricht den 
gesetzlichen Anforderungen und ist auf 
die Größe des Unternehmens abge-
stimmt. 

d) Besteht ein funktionierendes Finanz-
management, welches u. a. eine lau-
fende Liquiditätskontrolle und eine 
Kreditüberwachung gewährleistet? 

 Eine laufende Liquidationsüberwa-
chung wird durch die kaufmännische 
Geschäftsleitung gewährleistet. Eine 
Kreditüberwachung entfällt. Der Eigen-
betrieb hat weder Darlehen ausgereicht 
noch eigene Kreditaufnahmen vorge-
nommen. 

e) Gehört zu dem Finanzmanagement 
auch ein zentrales Cash-Management 
und haben sich Anhaltspunkte erge-
ben, dass die hierfür geltenden Rege-
lungen nicht eingehalten worden sind?  

 Das Cash-Management wird zentral 
durch die kaufmännische Geschäftslei-
tung gewährleistet. Liquiditätsüber-
schüsse wurden regelmäßig zinsbrin-
gend angelegt. Es ergeben sich keine 
Anhaltspunkte, dass die geltenden Re-
gelungen nicht eingehalten wurden. 

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte voll-
ständig und zeitnah in Rechnung ge-
stellt werden? Ist durch das bestehen-
de Mahnwesen gewährleistet, dass 
ausstehende Forderungen zeitnah und 
effektiv eingezogen werden?  

 Durch die Betriebsabläufe ist sicherge-
stellt, dass Rechnungsstellungen unmit-
telbar erfolgen. Das Mahnwesen ist ge-
regelt und stellt sicher, dass Forderun-
gen zeitnah und effektiv eingezogen 
werden. 

g) Entspricht das Controlling den Anfor-
derungen des Unternehmens / Kon-
zerns und umfasst es alle wesentli-
chen Unternehmens-/ Konzernberei-
che?  

 Das Controlling wird unmittelbar von 
der Geschäftsführung für alle Unter-
nehmensbereiche wahrgenommen und 
entspricht den Anforderungen (Größe) 
des Unternehmens. 

h) Ermöglichen das Rechnungs- und Be-
richtswesen eine Steuerung und/oder 
Überwachung der Tochterunterneh-
men und der Unternehmen, an denen 
eine wesentliche Beteiligung besteht? 

 Entfällt, da keine Tochter- bzw. Beteili-
gungsunternehmen vorliegen. 
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  (Feststellungen) 

4. 6BRisikofrüherkennungssystem   

a) Hat die Geschäfts-/ Konzernleitung 
nach Art und Umfang Frühwarnsignale 
definiert und Maßnahmen ergriffen, mit 
deren Hilfe bestandsgefährdende Risi-
ken rechtzeitig erkannt werden kön-
nen? 

 Aufgrund fehlender eigener Rechtsper-
sönlichkeit (Sondervermögen der Stadt 
Kempten) besteht kein unmittelbares 
bestandsgefährdendes Risiko. 

Die verbleibenden Risiken sind in einer 
Risikoanalyse definiert, bewertet, sowie 
mit Maßnahmen zu ihrer Früherken-
nung und Bewältigung angemessen 
abgesichert. 

b) Reichen diese Maßnahmen aus und 
sind sie geeignet, ihren Zweck zu er-
füllen? Haben sich Anhaltspunkte er-
geben, dass die Maßnahmen nicht 
durchgeführt werden? 

 Die Maßnahmen sind ausreichend. Es 
haben sich keine Anhaltspunkte erge-
ben, dass die Maßnahmen nicht einge-
halten werden. 

c) Sind die Maßnahmen ausreichend do-
kumentiert?  

 Die Risikoanalyse ist in einer Excel-
Datei ausreichend dokumentiert. 

d) Werden diese Frühwarnsignale und 
Maßnahmen kontinuierlich und syste-
matisch mit dem aktuellen Geschäfts-
umfeld sowie mit den Geschäftspro-
zessen und Funktionen abgestimmt 
und angepasst? 

 Die Frühwarnsignale und -maßnahmen 
unterliegen einem ständigen Weiter-
entwicklungsprozess. Auf die Risiko-
bewertung wird Bezug genommen.  

5. 7BFinanzinstrumente, andere Termin-
geschäfte, Optionen und Derivate 

  

a) Hat die Geschäfts- / Konzernleitung 
den Geschäftsumfang zum Einsatz 
von Finanzinstrumenten sowie von 
anderen Termingeschäften, Optionen 
und Derivaten festgelegt? Dazu ge-
hört: 

 Die Geschäftsleitung setzt lediglich 
konservative Finanzinstrumente ein. 
Dazu gehört im Wirtschaftsjahr 2021 
ein Girokonto.   

- Welche Produkte/Instrumente dür-
fen eingesetzt werden? 

  

- Mit welchen Partnern dürfen die 
Produkte/Instrumente bis zu wel-
chen Beträgen eingesetzt werden? 

  

 
  

  (Feststellungen) 

- Wie werden die Bewertungseinhei-
ten definiert und dokumentiert und 
in welchem Umfang dürfen offene 
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Posten entstehen? 

- Sind die Hedge-Strategien be-
schrieben, z. B. ob bestimmte Stra-
tegien ausschließlich zulässig sind 
bzw. bestimmte Strategien nicht 
durchgeführt werden dürfen (z. B. 
antizipatives Hedging)? 

  

b) Werden Derivate zu anderen Zwecken 
eingesetzt als zur Optimierung von 
Kreditkonditionen und zur Risikobe-
grenzung? 

 Entfällt – siehe oben. 

c) Hat die Geschäfts-/ Konzernleitung ein 
dem Geschäftsumfang entsprechen-
des Instrumentarium zur Verfügung 
gestellt insbesondere in Bezug auf: 

 Entfällt – siehe oben. 

- Erfassung der Geschäfte 

- Beurteilung der Geschäfte zum 
Zweck der Risikoanalyse 

- Bewertung der Geschäfte zum 
Zweck der Rechnungslegung 

- Kontrolle der Geschäfte? 

  

d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht 
der Risikoabsicherung (Hedging) die-
nende Derivatgeschäfte und werden 
Konsequenzen aufgrund der Risiko-
entwicklung gezogen? 

 Entfällt – siehe oben. 

e) Hat die Geschäfts- / Konzernleitung 
angemessene Arbeitsanweisungen er-
lassen? 

 Entfällt – siehe oben. 

f) Ist die unterjährige Unterrichtung der 
Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick 
auf die offenen Positionen, die Risiko-
lage und die ggf. zu bildenden Vorsor-
gen geregelt? 

 Entfällt – siehe oben. 
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  (Feststellungen) 

6. 8BInterne Revision   

a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Un-
ternehmens / Konzerns entsprechende 
Interne Revision / Konzernrevision? 
Besteht diese als eigenständige Stelle 
oder wird diese Funktion durch eine 
andere Stelle (ggf. welche?) wahrge-
nommen? 

 Eine interne Revision ist nicht einge-
richtet. Die Aufgaben werden in Teilen 
von der städtischen Rechnungsprüfung 
übernommen. Diese prüft sowohl auf 
der Basis gesetzlich vorgeschriebener 
Prüfungen, als auch fallweise. 

b) Wie ist die Anbindung der internen 
Revision/Konzernrevision im Unter-
nehmen/Konzern? Besteht bei ihrer 
Tätigkeit die Gefahr von Interessen-
konflikten? 

 Die Gefahr von Interessenskonflikten 
besteht nicht, da das Rechnungsprü-
fungsamt nicht weisungsgebunden und 
unabhängig von städtischen Organen 
ist sowie keine andere Tätigkeit als die 
Prüfungstätigkeit ausführen darf. 

c) Welches waren die wesentlichen Tä-
tigkeitsschwerpunkte der Internen Re-
vision / Konzernrevision im Geschäfts-
jahr? Wurde auch geprüft, ob wesent-
lich miteinander unvereinbare Funktio-
nen (z.B. Trennung von Anweisung 
und Vollzug) organisatorisch getrennt 
sind? Wann hat die interne Revision 
das letzte Mal über Korruptionspräven-
tion berichtet? Liegen hierüber schrift-
liche Revisionsberichte vor?  

 Wesentliche Prüfungsschwerpunkte 
waren Kassenprüfungen sowie stich-
punktartige Prüfungen nach Ermessen 
des Prüfers in verschiedenen Berei-
chen. Wesentlich miteinander unver-
einbarte Funktionen wurden nicht ge-
prüft, liegen auch nicht vor. Die Korrup-
tionsprävention wurde nicht geprüft und 
deshalb auch nicht darüber berichtet. 

d) Hat die interne Revision ihre Schwer-
punkte mit dem Abschlussprüfer ab-
gestimmt? 

 Ja, es erfolgte ein Abstimmung mit dem 
städtischen Rechnungsprüfungsamt. 

e) Hat die interne Revision/ Konzernrevi-
sion bemerkenswerte Mängel aufge-
deckt und um welche handelt es sich? 

 Bezüglich der Feststellungen bei der 
Vergabe von Aufträgen durch das städ-
tische Rechnungsprüfungsamt wird auf 
die Erläuterungen unter Fragenkreis 9 a 
hingewiesen. 

f) Welche Konsequenzen werden aus 
den Feststellungen und Empfehlungen 
der internen Revision/Konzernrevision 
gezogen und wie kontrolliert die inter-
ne Revision/Konzernrevision die Um-
setzung ihrer Empfehlungen? 

 
Keine 
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B. 1BOrdnungsmäßigkeit der Geschäfts-
führungstätigkeit 

  

7. 9BÜbereinstimmung der Rechtsge-
schäfte und Maßnahmen mit Ge-
setz, Satzung, Geschäftsordnung, 
Geschäftsanweisung und binden-
den Beschlüssen des Überwa-
chungsorgans 

  

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, 
dass die vorherige Zustimmung des 
Überwachungsorgans zu zustim-
mungspflichtigen Rechtsgeschäften 
und Maßnahmen nicht eingeholt wor-
den ist?  

 Nein 

b) Wurde vor der Kreditgewährung an 
Mitglieder der Geschäftsleitung oder 
des Überwachungsorgans die Zu-
stimmung des Überwachungsorgans 
eingeholt?  

 Im Wirtschaftsjahr 2021 erfolgte keine 
Kreditgewährung. 

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, 
dass anstelle zustimmungsbedürftiger 
Maßnahmen ähnliche, aber nicht als 
zustimmungsbedürftig behandelte 
Maßnahmen vorgenommen worden 
sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnah-
men)? 

 Nein 

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, 
dass die Geschäfte und Maßnahmen 
nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäfts-
ordnung, Geschäftsanweisung und 
bindenden Beschlüssen des Überwa-
chungsorgans übereinstimmen? 

 Nein 

8. 10BDurchführung von Investitionen   

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, 
Beteiligungen, sonstige Finanzanla-
gen, immaterielle Anlagewerte und 
Vorräte) angemessen geplant und vor 
Realisierung auf Rentabilität / Wirt-
schaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Ri-
siken geprüft?  

 Alle geplanten Investitionen wurden 
sorgfältig geplant, im Wirtschaftsplan 
dargestellt und erläutert und im Kultur-
ausschuss beraten und beschlossen. 
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  (Feststellungen) 

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, 
dass die Unterlagen / Erhebungen zur 
Preisermittlung nicht ausreichend wa-
ren, um ein Urteil über die Angemes-
senheit des Preises zu ermöglichen 
(z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung 
von Grundstücken oder Beteiligun-
gen)? 

 Nein 

c) Werden Durchführung, Budgetierung 
und Veränderungen von Investitionen 
laufend überwacht und Abweichungen 
untersucht?  

 Die Durchführung und Budgetierung 
wird unmittelbar in den Fachbereichen 
und von der Geschäftsleitung über-
wacht.  

d) Haben sich bei abgeschlossenen In-
vestitionen wesentliche Überschrei-
tungen ergeben? Wenn ja, in welcher 
Höhe und aus welchen Gründen?  

 Nein 

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, 
dass Leasing- oder vergleichbare Ver-
träge nach Ausschöpfung der Kreditli-
nien abgeschlossen wurden? 

 Es wurden keine derartigen Verträge 
abgeschlossen. 

9. 11BVergaberegelungen   

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeu-
tige Verstöße gegen Vergaberegelun-
gen (z.B. VOB, VOL, VOF, EU-
Regelungen) ergeben?  

 Nein 

b) Werden für Geschäfte, die nicht den 
Vergaberegelungen unterliegen, Kon-
kurrenzangebote (z.B. auch für Kapi-
talaufnahmen und Geldanlagen) ein-
geholt? 

 Grundsätzlich ja. 

10. 12BBerichterstattung an das Überwa-
chungsorgan 

  

a) Wird dem Überwachungsorgan regel-
mäßig Bericht erstattet? 

 Ja. Dem Oberbürgermeister wird im 
Bedarfsfall unmittelbar Bericht erstattet. 
Dem Kulturausschuss wird entspre-
chend der Betriebssatzung Bericht er-
stattet. 
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b) Vermitteln die Berichte einen zutref-
fenden Einblick in die wirtschaftliche 
Lage des Unternehmens / Konzerns 
und in die wichtigsten Unternehmens-/ 
Konzernbereiche? 

 Ja 

c) Wurde das Überwachungsorgan über 
wesentliche Vorgänge zeitnah unter-
richtet? Liegen insbesondere unge-
wöhnliche, risikoreiche oder nicht ord-
nungsgemäß abgewickelte Geschäfts-
vorfälle sowie erkennbare Fehldisposi-
tionen und wesentliche Unterlassun-
gen vor und wurde hierüber berichtet? 

 Die Unterrichtung erfolgte angemessen 
und zeitnah. Besondere Geschäftsvor-
fälle wie oben beschrieben lagen nicht 
vor. 

d) Zu welchen Themen hat die Ge-
schäfts-/Konzernleitung dem Überwa-
chungsorgan auf dessen besonderen 
Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)? 

 Es wurden vom Kulturausschuss keine 
besonderen Berichte angefordert. 

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, 
dass die Berichterstattung (z. B. nach 
§ 90 AktG oder unternehmensinternen 
Vorschriften) nicht in allen Fällen aus-
reichend war? 

 Nein 

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wur-
de ein angemessener Selbstbehalt 
vereinbart? Wurden Inhalt und Kondi-
tionen der D&O-Versicherung mit dem 
Überwachungsorgan erörtert? 

 Für die Geschäftsführung besteht keine 
D&O-Versicherung. Der Geschäftsfüh-
rer ist über die Vermögenseigenscha-
denversicherung der Stadt Kempten 
(Allgäu) mitversichert. 

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglie-
der der Geschäftsleitung oder des 
Überwachungsorgans gemeldet wur-
den, ist dies unverzüglich dem Über-
wachungsorgan offengelegt worden? 

 Interessenskonflikte bestanden nicht. 

C. 2BVermögens- und Finanzlage   

11. 13BUngewöhnliche Bilanzposten und 
stille Reserven? 

  

a) Besteht in wesentlichem Umfang of-
fenkundig nicht betriebsnotwendiges 
Vermögen? 

 Nein 

b) Sind Bestände auffallend hoch oder 
niedrig? 

 Nein. Die Bestände sind von unterge-
ordneter Bedeutung. 
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c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, 
dass die Vermögenslage durch im 
Vergleich zu den bilanziellen Werten 
erheblich höhere oder niedrigere Ver-
kehrswerte der Vermögensgegenstän-
de wesentlich beeinflusst wird?  

 Soweit am Markt realisierbar, könnte 
beim Grundstück des Stadttheaters ei-
ne stille Reserve vorhanden sein. 

12. 14BFinanzierung   

a) Wie setzt sich Kapitalstruktur nach in-
ternen und externen Finanzierungs-
quellen zusammen? Wie sollen die am 
Abschlussstichtag bestehenden we-
sentlichen Investitionsverpflichtungen 
finanziert werden.  

 Die Eigenkapital-Quote beträgt rd. 95%. 
Das Fremdkapital ist von untergeordne-
ter Bedeutung. Wesentliche Investiti-
ons- bzw. Zahlungsverpflichtungen 
werden durch Zuschüsse der Stadt 
Kempten finanziert. 

 

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns 
zu beurteilen, insbesondere hinsicht-
lich der Kreditaufnahmen wesentlicher 
Konzerngesellschaften? 

 Nicht zutreffend. 

c) In welchem Umfang hat das Unter-
nehmen Finanz-/Fördermittel ein-
schließlich Garantien der öffentlichen 
Hand erhalten? Haben sich Anhalts-
punkte ergeben, dass die damit ver-
bundenen Verpflichtungen und Aufla-
gen des Mittelgebers nicht beachtet 
wurden?  

 Der Eigenbetrieb hat im Geschäftsjahr 
insgesamt € 109.451,96 (Investitions-
zuschuss) Finanzmittel der Stadt 
Kempten im Rahmen der Liquiditätssi-
cherung erhalten. Hiermit waren keine 
Auflagen verbunden. 

13. 15BEigenkapitalausstattung und Ge-
winnverwendung 

  

a) Bestehen Finanzierungsprobleme auf-
grund einer evtl. zu niedrigen Eigen-
kapitalausstattung? 

 Nein 

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag 
(Ausschüttungspolitik, Rücklagenbil-
dung) mit der wirtschaftlichen Lage 
des Unternehmens vereinbar? 

 Nicht zutreffend, da im Geschäftsjahr 
2021 Fehlbetrag ausgewiesen. 
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14. 16BRentabilität/Wirtschaftlichkeit   

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis 
des Unternehmens/Konzerns nach 
Segmenten/ Konzernunternehmen 
zusammen? 

 Nicht zutreffend 

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend 
von einmaligen Vorgängen geprägt? 

 Nein 

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, 
dass wesentliche Kredit- oder andere 
Leistungsbeziehungen zwischen Kon-
zerngesellschaften bzw. mit den Ge-
sellschaftern eindeutig zu unange-
messenen Konditionen vorgenommen 
werden? 

 Nein 

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- 
und preisrechtlich erwirtschaftet? 

 Nicht zutreffend. 
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15. 17BVerlustbringende Geschäfte und ih-
re Ursachen 

  

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, 
die für die Vermögens- und Ertragsla-
ge von Bedeutung waren, und was 
waren die Ursachen der Verluste? 

 Das Stadttheater Kempten weist bran-
chenbedingte Verluste aus, vor allem 
hervorgerufen durch die zeitweilige 
coronabedingte Schließung der Theater 
in Bayern von Januar 2021 bis Ende 
Mai 2021. In dieser Zeit konnten nicht 
die “normalen” Mieteinnahmen erzielt 
werden.  

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, 
um die Verluste zu begrenzen, und um 
welche Maßnahmen handelt es sich? 

 Folgende Maßnahmen wurden ergrif-
fen: Die Theater Kempten gGmbH 
probte ihre Produktionen im Theater 
oben oder auf der großräumigen Büh-
ne, so dass hier eine gewisse Kompen-
sation der fehlenden Mieteinnahmen 
stattfinden konnte. Die Theater Kemp-
ten gGmbH ihrerseits suchte beim Land 
und beim Bund um verschiedene 
Corona-Förderungen an und hat sie 
auch erhalten. 

16. 18BUrsachen des Jahresfehlbetrages 
und Maßnahmen zur Verbesserung 
der Ertragslage 

  

a) Was sind die Ursachen des Jahres-
fehlbetrages? 

 Aufgrund der Art der Geschäftstätigkeit 
(insbesondere Führung und Verwaltung 
des Theaters der Stadt Kempten) erge-
ben sich Verluste. Ein Stadttheater ist 
per se eine zu subventionierende Insti-
tution und kann nicht gewinnbringend 
geführt werden. 

b) Welche Maßnahmen wurden eingelei-
tet bzw. sind beabsichtigt, um die Er-
tragslage des Unternehmens zu ver-
bessern? 

 Wir versuchen einen vielfältigen Spiel-
plan zu machen, der die diversen 
Gruppen der Stadt anspricht. Unser be-
sonderes Augenmerk liegt auf Fami-
lienstücken, die es 3 Generationen er-
lauben, gemeinsam ins Theater zu ge-
hen. Wir legen großen Wert auf eine 
gute Auslastung und eine moderate 
Preispolitik. Kultur in Kempten soll auch 
für junge Familien erschwinglich sein. 

 










